
csv

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

13 JUIN 2018
__iur

FRAKTIOUN

Herr Mars Di Bartolomeo 
Pràsident der Abgeordnetenkammer 
Luxemburg

Luxemburg, den 13. Juni 2018

Herr Pràsident,

Cernât Artikel 80 der Geschâftsordnung der Abgeordnetenkammer bitten wir Sie, die 
parlamentarische Anfrage bezüglich die Rückkehr des Wolfes in Luxemburg an die Frau 
Ministerin für Umwelt und den Herrn Minister für Landwirtschaft weiterzuleiten.

Sowie in den Nachbarlàndern wird auch in Luxemburg kontrovers über die Rückkehr 
des Wolfes diskutiert. Vor allem Weidetierhalter machen sich Sorgen um ihre Nutztiere. 
Nach europâischem Recht ist der Wolf ein streng geschütztes Tien Ein Zusammenleben 
von Weidetieren und geschützten Raubtieren ist daher nur unter sehr klaren Regeln 
môglich.

Um in den Genuss von Fôrderungen zur Beschaffung und Installation von 
PràventionsmaRnahmen zu kommen, müssen verschiedene Mindestanforderungen 
eingehalten werden welche im „Aktions- und Managementplan für den Umgang mit 
Wolfen in Luxemburg" festgehalten sind.

In diesem Zusammenhang môchten wir folgende Fragen an die Frau Ministerin für 
Umwelt und den Herrn Minister für Landwirtschaft stellen.

• Sind diese Bestimmungen um in den Genuss von Fôrderungen zukommen 
zusammen mit den betroffenen Tierhaltern diskutiert worden ? Welche 
Bestimmungen gelten diesbezüglich in unseren Nachbarlàndern? Gibt es eine 
europâische Direktive oder andere Rechtsvorschriften in diesem Sinne?

• In Anbetracht der hohen Pràventionskosten - sieht die Regierung vor den 
Wolfsmanagementplan anzupassen und die Beihilfemôglichkeiten auszuweiten?

• Wie kann eine dauerhafte Kohabitation zwischen Wolf und Weidetieren 

gewàhrleistet werden?

• Werden Tierhalter im Umkreis eines gesichteten Wolfes sofort von der 
Naturverwaltung gewarnt?

• Werden Wôlfe im Ausland mit GPS-Sendern bestückt? Wenn ja, werden die 
luxemburgischen Behôrden gewarnt wenn ein eindeutig identifizierter Wolf mit 
GPS -Sender beim Grenzüberschreiten geortet wird?



• Teilt die Regierung die Ansicht der Tierhalter, dass eine systematische 
Besenderung von Wolfsrudeln in der Prâvention von Wolfsrissen eine wirksame

■ und verhâltnismàRig kostengünstige Lôsung bieten kônnte?

• Wie wird in der Praxis der Schadensersatz, auch für Kollateral- und 

Folgeschâden, im Zusammenhang mit Wolfsrissen ermittelt?

• Wie viele Proben \vurden im Rahmen des Wolfsmonitorings in Luxemburg 
bislang für genetische Untersuchungen gesammelt und untersucht? Um welche 
Art von Proben handelt es sich? Wurde schon Hybrid-Wolf-DNA nachgewiesen?

• Wie weit werden Wolfsrisse in der nahen Grenzregion zu Luxemburg beim 
luxemburgischen Wolfsprâventionsmanagement mit berücksichtigt?

Es zeichnen hochachtungsvoll,

Martine Hansen Ali Kaes 

Abgeordnete

Marco Schank



i

Gemeinsame Antwort der Ministerin für Umwelt und des Ministers fur 
Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz auf die parlamentarische 
Anfrage n°3868 vom 13. Juni 2018 der e. Abgeordneten Martine Hansen, Aly 
Kaes und Marco Schank.

Sind diese Bestimmungen um in den Genuss von Forderungen zukommen zusammen mit den 
betroffenen Tierhaltern diskutiert worden?

Ja. Der Aktions- und Managementpian für den Umgang mit Wôlfen in Luxemburg hat 18 
Autoren, 8 davon aus dem Sektor der Landwirtschaft und Viehzucht. Vor der Publikation wurde 
der Plan in mehreren Sitzungen gemeinsam ausgearbeitet und diskutiert. Jeder Landwirt und 
jeder registrierte Schafs- und Ziegenhalter hat zudem ein Exemplar des Aktions- und 
Managementpians für den Umgang mit Wôlfen in Luxemburg per Post erhalten.

Welche Bestimmungen gelten diesbezüglich in unseren Nachbarlàndern?

Die Bestimmungen in den Nachbarlandern sind sehr àhniich wie bei uns. Bei der Ausarbeitung 
des Aktions- und Managementpians für den Umgang mit Wôlfen in Luxemburg wurden diverse 
Wolfsmanagementpiane aus dem Ausiand analysiert.

Gibt es eine europàische Direktive oder andere Rechtsvorschriften in diesem Sinne?

Laut unserer Kenntnis nicht.

In Anbetracht der hohen Prâventionskosten sieht die Regierung vor den 
Wolfsmanagementpian anzupassen und die Beihilfemôglichkeiten auszuv/eiten?

Der Aktions- und Managementpian für den Umgang mit Wôlfen in Luxemburg ist kein statisches 
Dokument, sondern kann bei konkretem Bedarf angepasst werden.

Wie kann eine dauerhafte Kohabitation zwischen Wolf und Weidetieren gewahrieistet 
werden?

Für eine dauerhafte Kohabitation braucht es mehrere Faktoren, vor allem aber einen 
Managementpian, der den Umgang mit Wôlfen klar regelt (cf. Aktions- und Managementpian 
für den Umgang mit Wôlfen in Luxemburg], sowie den guten Willen aller betroffenen Akteure, 
sich sachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Werden Tierhalter im Umkreis eines gesichteten Wolfes sofort von der Naturverwaltung 
gewarnt?

Sobald ein eindeutiger Nachweis von Wolfsanwesenheit (Cl oder C2) erbracht ist, wird die 
Ôffentlichkeit über die Presse zwar nicht gewarnt (dazu besteht kein Grund), aber umgehend 
darüber informiert. Sollte vor der definitiven Bewertung eines Wolfshinweises ein recht klarer 
Verdacht auf Wolfsanwesenheit bestehen, wird ebenfalls umgehend informiert (cf. Fàlle 
Garnich 2017 und Fouhren 2018).
Eine reine Sichtbeobachtung (ohne Foto) wird dabei nicht in Betracht gezogen, da eine 
Bewertung einer solchen nicht môglich ist (cf. Aktions- und Managementpian für den Umgang 
mit Wôlfen in Luxemburg, S. 27). Hinzugefügt sei, dass aile der ANF zugeschickten Fotos von



„Wblfen" eindeutig Haushunde zeigten, mit Ausnahme von zwei Fotos: eines aus Leudelingen 
vom 5. Juli 2017, welches mit groRer Wahrscheinlichkeit einen Wolf zeigt so\A/ie eines auf der 
Autobahn Al vom 27. September 2017, welches ein totes Wildschwein zeigt.

Werden Wôlfe im Ausiand mit GPS-Sendern bestückt? Wenn ja, werden die luxemburgischen 
Behorden gewarnt wenn ein eindeutig identifizierter Wolf mit GPS -Sender beim 
Grenzüberschreiten geortet wird?

Laut unseren Informationen gibt es aktuell in Deutschland einige Wbife, die mit GPS-Sendern 
versehen sind. Sollte ein solches Tier nach Luxemburg einwandern, würde die ANF zwar nicht 
gewarnt (dazu besteht kein Grund), aber umgehend informiert werden. Eines dieser Tiere lebt 
übrigens seit dem 2. Januar 2018 in Flandern (Belgien).

Teilt die Regierung die Ansicht der Tierhalter, dass eine systematische Besenderung von 
Wolfsrudein in der Pravention von Wolfsrissen eine wirksame und verhaltnismaiîig 
kostengünstige Lôsung bieten konnte?

Eine Ausstattung von Wôlfen mit einem GPS-Sender allein kann seibstverstandlich nicht helfen. 
Risse zu verhindern. Die von den Tierhaltern ins Gesprach gebrachte „bereits existierende 
Kombination von GPS, geoiokalisierten, virtuellen Zdunen und dort impuisgebenden 
Hoisbandern" ist aktuell noch nicht genug ausgereift. Auf Grund der schnell fortschreitenden 
Technologie sind solche Mbglichkeiten in der Zukunft sicherlich eine Option.

Wie wird in der Praxis der Schadensersatz, auch für Kollateral- und Folgeschaden, im 
Zusammenhang mit Wolfsrissen ermittelt?

Bei Wolfsrissen nehmen Vertreter der ASTA Kontakt mit den geschàdigten Tierhaltern auf und 
ermittein sowohl direkte als auch indirekte Schaden.

Der direkte Schaden umfasst die Entschàdigung von toten und verletzten Tieren. Dabei wird der 
Wert des Tieres aufgrund seines Alters, Geschlechts und seiner Rassenzugehôrigkeit sprich 
seines genetischen Wertes (Zuchttier mit Abstammungspapieren) ermittelt. Bei toten Tieren 
flieRt die Marktnotierung (Fleischmarkt), sowie der genetische Wert im Falle von Zuchttieren 
(Angaben durch die Tierzuchtorganisation Convis oder auf Vorlage von Rechnungen) in die 
Berechnung mit ein. Bei verletzten Tieren werden zudem die Tierarztkosten inkl. der 
Folgebehandlungen übernommen.

Bei den indirekten Schaden, wird der Zeitaufwand der im Rahmen des Einsammeins von 
verletzten, toten und evtl. geflüchteten Tieren entsteht, nach Maschinenringtarif berechnet. 
Das gleiche gilt für das hierzu benbtigte Material (z.B. Viehtransporter, Fanggitter) und evtl. 
Reparaturen am Zaun. Müssen traumatisierte Tiere anschlieRend « resozialisiert » werden 
(Einstellung oder Haltung der Tiere in der Nahe des Hofs), dann werden Futter- und 
Zeitaufwand für den Tierhalter entschâdigt (Maschinenringtarif und Futterkostenberechnung). 
Die für die Resozialisierung benbtigte Zeit wird von den Vertretern der ASTA gegebenenfalls. 
mit Hilfe des Tierarztes und der Tierzuchtorganisation Convis ermittelt. AuRerdem wird bei den 
indirekten Schaden auch der Produktionsausfall entschâdigt z.B. bei Totgeburten, bei 
Produktionsausfall im Sinne einer geringeren Milchleistung. Bei gerissenen Mutterschafen, 
welche durch Zukauf eines Jungtieres ersetzt werden, flieRt beispielsweise die unproduktive 
Phase in die Schadensersatzberechnung mit ein.



Wie viele Proben wurden im Rahmen des Wolfsmonitorings in Luxemburg bislang für 
genetische Untersuchungen gesammelt und untersucht?

Fünf.

Um welche Art von Proben handelt es sich?

Rissproben, Haarproben und Kotproben.

Wurde schon Hybrid-Wolf-DNA nachgewiesen?

Nein.

Wie weit werden Wolfsrisse in der nahen Grenzregion zu Luxemburg beim luxemburgischen 
Wolfspraventionsmanagement mit berücksichtigt?

Dies wird so gehandhabt, wie es im Aktions- und Managementpian für den Umgang mit Wolfen 
in Luxemburg festgelegt ist. „Der Anspruch auf Praventionsfôrderungen tritt in Kraft, sobald in 
einem Umkreis von 10 km zur betroffenen Weide (grenzübergreifend) und innerhalb der 
vorangegangenen 12-Monatsperiode ein Cl-Nachweis oder mindestens 3 C2-Nachweise von 
Wolfen gemacht wurden."
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